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Adhäsivbrücke im 
GKV-Leistungskatalog
Autorin Haike Walter, Referentin Fortbildung der KZVLB

Liegt eine prothetische Versorgungsnotwendigkeit vor, 
ist die Therapiefreiheit sowohl für den Behandler als 
auch für den Patienten ein hohes Gut. Damit eng ver-
bunden ist die Aufklärung nach den Vorgaben des Pa-
tientenrechtegesetzes (§ 360 BGB), da verschiedene 
Therapieoptionen i.d.R. mit unterschiedlichen Risiken, 
Kosten u.a. einhergehen. Folglich ist das Kennen der 
Richtlinien des G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss), 
der Versorgungsformen – Regelversorgung, gleicharti-
ge Versorgung, andersartige Versorgung –, sowie der 
Gebührenordnungen BEMA/GOZ unerlässlich.

In Schaltlücken stehen mehrere Versorgungsmöglich-
keiten zur Option. Abhängig vom vorliegenden Befund 
kann nach dem Festzuschusssystem eine Brücke,
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Darüber hinaus kann dieser Versorgungsform auch ein 
Einzelzahnimplantat zugeordnet werden, sofern ein 
Befund gemäß der Zahnersatz-Richtlinie 36a vorliegt. 
Entscheidend für eine festsitzende Brücke als Regel-
versorgung sind gemäß § 56 SGB V zum einen, dass 
nicht mehr als vier Zähne in einem Kiefer fehlen und 
zum anderen, dass im Seitenzahnbereich maximal drei 
nebeneinander fehlende Zähne auf diese Weise ersetzt 
werden. Die Festzuschuss-Richtlinie präzisiert auf den 
Befund der zahnbegrenzten Lücke. 

Unter der Maßgabe der Schonung und Erhaltung in-
takter natürliche Zahnhartsubstanz bei vorhandener 
parodontaler Gesundheit kann eine minimalinvasive 
Versorgung indiziert sein. Unter diesem Gesichtspunkt 
steht vor allem bei Jugendlichen und jüngeren Erwach-
senen mit entwicklungsbedingtem großen Pulpenka-
vum die klinisch langjährig erprobte Adhäsivbrücke zur 
Verfügung.

Implantate die mit Einzelkronen versorgt werden zäh-
len ebenfalls dazu, da der die Lücke begrenzende Zahn 
nicht beschliffen werden muss. Klinisch oder anamnes-
tisch bedingt ist letzteres jedoch ggf. kontraindiziert 
oder wird wegen der Kosten vom Versicherten abge-
lehnt. Diese Ausgabe des Zahnärzteblattes Branden-
burg thematisiert die Adhäsivbrücke(auch Klebebrücke 
oder Marylandbrücke genannt) im GKV-Leistungskata-
log. 
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Grundlage Zahnersatz-Richtlinie
Die Richtlinie begrenzt den Anwendungsbereich auf 
die Region der Schneidezähne unter Beachtung des 
Befundes der Nachbarzähne und zum Teil auf das Alter 
des Versicherten. Sie differenziert zwischen dem Er-
satz eines fehlenden Schneidezahnes und zwei neben-
einander fehlender Schneidezähne.

Für beide Fälle gilt folgendes: 
•	 Vorliegen eines ausreichenden oralen Schmelzan-

gebotes (Klebefläche) am Pfeilerzahn 
•	 Adhäsivbrücke mit Metallgerüst und einem Flüge
      oder mit zwei Flügeln 
•	 einflügelige Adhäsivbrücke: der die Lücke begren-

zende Zahn ohne Flügel sollte nicht überkronungs-
bedürftig und nicht mit einer erneuerungsbedürfti-
gen Krone versorgt sein

Ersatz eines fehlenden Schneidezahnes
•	 ohne Alterseinschränkung
•	 Adhäsivbrücke mit einem Flügel oder zwei Flügeln 
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Ersatz zwei nebeneinander fehlender Schneide-
zähne
•	 Versicherte im Alter vom 14. bis noch nicht voll-

endetem 21. Lebensjahr
•	 eine einspannige Adhäsivbrücke mit zwei Flügeln 

oder zwei einspannige mit je einem Flügel 

Adhäsivbrücke im BEMA
•	 BEMA 93a – Adhäsivbrücke mit Metallgerüst und 

einem Flügel
•	 BEMA 93b – Adhäsivbrücke mit Metallgerüst und 

zwei Flügeln
•	 einschließlich: Präparation der Retention, Abfor-

mung, Farbbestimmung, Bissnahme, Einprobe, ad-
häsive Befestigung, Kontrolle und ggf. Korrekturen 
der Okklusion/Artikulation 

Bsp. Versicherter 20 Jahre alt

entsprechend der Therapieplanung OK: 2x BEMA 93a oder 1x BEMA 93b
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Therapieplanung UK: vollkeramische Adhäsivbrücke, GAV

Bsp. Versicherter 30 Jahre alt      
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Adhäsivbrücke im Festzuschusssystem
Festzuschüsse werden auf Basis der befundbezogenen 
und tatsächlich eingliederungsfähigen Regelversor-
gung ermittelt. Die Verblendung betreffend kommt der 
§ 56 SGB V i.V. mit der Zahnersatz- und Festzuschuss-
Richtlinie zur Anwendung.
•	 Auszug § 56 SGB V: „Regelversorgungen umfas-

sen im Oberkiefer Verblendungen bis einschließlich 
Zahn fünf, im Unterkiefer bis einschließlich Zahn 
vier.“

•	 Auszug ZE-Richtlinie: „Ebenfalls zur Regelversor-
gung gehören vestibuläre Verblendungen im Ober-
kiefer bis einschließlich Zahn 5, im Unterkiefer bis 
einschließlich Zahn 4.“

•	 Auszug FZ-Richtlinie: „Festzuschüsse für Verblen-
dungen werden immer dann gewährt, wenn die Re-
gelversorgung diese vorsieht.“

Bedingt durch den/die palatinalen Flügel einer Adhäsiv-
brücke kann der Festzuschuss 2.7 nur für die Verblen-
dung des Brückengliedes gewährt werden.

Fällt im Zuge der Therapieaufklärung und -freiheit die 
gemeinsame Entscheidung für eine vollkeramische 
Adhäsivbrücke oder ist für den Ersatz zweier neben-
einander fehlender Schneidezähne die regulierende 
Altersgrenze überschritten, liegt eine gleichartige Ver-
sorgung vor. Die GOZ 5150 beinhaltet in der Leistungs-
legende ebenfalls die Adhäsivtechnik, so dass die GOZ 
2197 nicht zusätzlich abgerechnet werden kann.
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BEMA 95f GOZ 5110 - Faktor 3,5 GOZ 2179 - Faktor 2,3

100,67 € 70,87 € 
Faktor 4,9721 = BEMA 95f

16,82 €

zahntechnische Leistung, Chairside Erläuterung

BEL 1550 Konditionierung Zahn/Flügel Konditionierung einer Metall-
fläche zur Vorbereitung einer 
adhäsiven Befestigung

BEB ̀ 97 5306 Keramik/gegossenes Glas 
konditionieren

Verbundstelle zum natür-
lichen Zahn

5401 Keramik/gegossenes Glas 
ätzen

Zum Jahresende 2026 ist die Fertigstellung der S3-Leit-
linie „Festsitzender Zahnersatz für zahnbegrenzte Lü-
cken“ geplant. Für die Überarbeitung der S3-Leitlinie 
„Vollkeramische Kronen und Brücken“ (März 2021 – Fe-
bruar 2026, AWMF-Registernummer: 083-012) ist ein 
Zeitraum bis Ende 2027 avisiert. 

Hinweis: Die Online-Live-Seminare im zweiten Halb-
jahr 2026 befassen sich mit dem Festzuschusssystem. 
(Website der KZV Land Brandenburg unter „Aktuelles/
Aktuelle Webinare“) 
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Folgerichtig kommt in diesem Zusammenhang nur für 
eine wieder einsetzbare oder erneuerungsbedürfti-
ge Facette/Verblendung am Brückenglied der Festzu-
schuss 6.9 in Betracht. Sofern es sich um eine vestibu-
läre Verblendung auf einem Metallgerüst handelt, wird 
diese Maßnahme als Regelversorgung mit BEMA 95c 
eingestuft.

Wiedereingliederung von Adhäsivbrücken
Für die Wiederbefestigung einer Brücke mit „klassi-
schen“ Brückenankern ist der Festzuschuss 6.8 – wie-
derherstellungsbedürftiger festsitzender rezementier-
barer Zahnersatz, je Zahn – i.V. mit BEMA 95a (zwei 
Anker) bzw. BEMA 95b (mehr als zwei Anker) abrechen-
bar. Beim Befund 6.8.1 – wiederherstellungsbedürfti-
ger festsitzender Zahnersatz je Flügel einer Adhäsiv-
brücke - sind als Regelversorgung die BEMA 95e (ein 
Flügel) bzw. BEMA 95f (zwei Flügel) hinterlegt. Konse-
quenterweise ist die adhäsive Befestigung Leistungs-
inhalt der BEMA 95e/f.

In der Literatur sind widersprüchliche Aussagen in Be-
zug auf die Wiedereingliederung einer Adhäsivbrücke 
zum Ersatz von zwei nebeneinander fehlenden Schnei-
dezähnen bei Versicherten mit einem Alter ab 21 Jah-
ren zu finden. Ausgehend von der Protokollnotiz zur 
Befundklasse 6 der Festzuschuss-Richtlinie ist die Aus-
führung und das Alter des Versicherten unerheblich. 
Festzuschuss-Richtlinie, Befundklasse 6, Proto-
kollnotiz:„Für die Einstufung einer Wiederherstellung 
als Regel-, gleich- oder andersartige Versorgung ist 
nicht die Art der wiederherzustellenden Versorgung 
maßgeblich. Liegen die Voraussetzungen einer Be-
fundbeschreibung nach den Nummern 6.0 bis 6.10 vor 
und ist die jeweilige Wiederherstellungsmaßnahme als 
Regelversorgung abgebildet, handelt es sich um eine 
Wiederherstellung innerhalb der Regelversorgung.“ 
 
Die Wiedereingliederung einer Adhäsivbrücke aus Voll-
keramik führt lediglich durch die erforderliche extra-
orale Vorbereitung der Keramikflächen zur Einordnung 
als gleichartige Versorgung.




